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Unser Zeichen: 5056. 

Antrag auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), 

Neuntes Kapitel Bestattungskosten  

 

12.02.2025 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

beigefügt erhalten Sie die Antragsunterlagen zwecks Übernahme von Bestattungskosten. Zunächst 

möchten wir Ihnen unser Beileid bekunden. 

 

Zur Bearbeitung Ihres Antrages werden folgende Unterlagen benötigt: 

 

 Antrag auf Bestattungskosten  

  Anlage 2  

  Merkblatt 

 Grundvermögen 

 Rechnungen der in Auftrag gegebenen Bestattung vom Bestattungsunternehmen  

 Rechnung des Grünflächenamtes 

 

Einzureichende Nachweise der/des Verstorbenen:  

 Sterbeurkunde 

 Testament oder Erbvertrag – sofern vorhanden  

 Nachlassbelege, insbesondere: 

  Girokontoauszüge des Sterbemonates 



  Sparbücher, (Bau-)Sparverträge, sonstige Geldanlagen 

  Lohnabrechnungen (falls vorhanden) 

  aktueller Jobcenter-/Grundsicherungsbescheid (falls vorhanden) 

 Riester Vertrag, Sterbegeldversicherung, Lebensversicherung, 

Bestattungsvorsorgevertrags, ggfls. Unfallversicherung etc.  

  Wohneigentum 

  Grundstückseigentum 

  Zeitwert des Kraftfahrzeuges (falls vorhanden) 

  Sonstige Vermögenswerte 

 Bescheid über die Rente/ Witwenrente/Witwerrente 

 

Einzureichende Nachweise des Antragstellers sowie ggfls. weiterer Verpflichteter: 

 

 Erbschein- oder Erbausschlagung – sofern vorhanden  

 Angaben zu weiteren Angehörigen der/des Verstorbenen (im und außerhalb des Haushalts 

lebenden Erben und Angehörigen der/des Verstorbenen) 

 Art und Höhe des Einkommens der letzten drei Monate  

  vom Antragsteller und  

 vom nicht getrenntlebenden Ehegatten bzw. bei eheähnlicher Gemeinschaft vom 

Lebensgefährten  

 Lückenlose Girokontoauszüge der letzten drei Monate  

 Einkommens- und Vermögensnachweise: 

 Sparbuch 

 Lohnabrechnung  

 aktueller Jobcenterbescheid  

 Kindergeldbescheinigung 

 

Sofern vorhanden: 

 Riester Vertrag, Sterbegeldversicherung, Lebensversicherung, 

Bestattungsvorsorgevertrags, ggfls. Unfallversicherung etc.  

 Wohneigentum 

  Grundstückseigentum 

  Zeitwert des Kraftfahrzeuges (falls vorhanden) 



  Sonstige Vermögenswerte 

 Mietvertrag und Nachweis der aktuellen Miethöhe (Kopie vom Kontoauszug)  

 Nachweis monatlicher Belastungen bei Wohneigentum (Schuldzinsen, Nebenkosten)  

 Nachweis sonstiger monatlicher Belastungen (z.B. Versicherungsbeiträge, Unterhaltszahlungen, 

Kreditabzahlungen, etc.) 

 

 Falls weitere Erben (Eltern, Kinder, Enkel, Geschwister, Nichten, Neffen usw.) oder 

Unterhaltspflichtige vorhanden sind, Nachweise über Einkommen, Vermögen, Kosten der Unterkunft 

und Belastungen sowie Kontoauszüge der letzten drei Monate oder ggf. Nachweis über 

Erbausschlagungen aller weiteren in Betracht kommenden Erben oder Unterhaltspflichtigen 

 

Wir weisen darauf hin, dass die erforderlichen Unterlagen benötigt werden, um Ihren Antrag zu 

prüfen. Sollten Sie die entscheidungsrelevanten Unterlagen nicht einreichen, kann die Leistung im 

Rahmen Ihrer Mitwirkungspflichten gem. §§ 60 ff. Sozialgesetzbuch I ganz oder teilweise versagt 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Sachgebiet Grundsicherung 


